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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Tatjana Dare-Karge, Bänkskenweg 3, 

45475 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-

zeichen 32-32.6.000937213/29 am 06.08.2018 

erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-

stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 

des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-

stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-

vollmächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 06.08.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 B e c k e r  

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Jörg Wagner, Im Hattigsfeld 3, 45219 

Essen, unter dem Aktenzeichen 32-

32.6.005228886/36 am 30.08.2018 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 30.08.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 M ü h l e 
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Quartalspreis: 10,25 € Kündigung des Abonnements spätestens 1 Monat vor Ablauf der Bestellzeit.

Nr:  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Tsvetan Bayramov, Kölner Str. 290, 

40227 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-

32.6.005226942/65 am 06.07.2018 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 06.07.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Onise Bagatelia, Schwarzer Weg 10, 

49479 Ibbenbüren, unter dem Aktenzeichen 32-

32.6.006284401/44 am 14.09.2018 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 27.06.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K n a p p e n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Zakaria Diallo, Schmiedestr. 14, 

41749 Viersen, unter dem Aktenzeichen 32-

32.6.005231424/65 am 24.09.2018 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 24.09.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Patrick Beckmann, Mansfelder Str. 13, 

44892 Bochum, unter dem Aktenzeichen 32-

32.6.000940266/43 am 28.08.2018 erlassene 

Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 

da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 28.08.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.09.2018 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 T r o m m e r s h a u s e n 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Mahmut Baki Öztekin, Frohnhauser 

Weg 285, 45472 Mülheim an der Ruhr, unter Ak-

tenzeichen 33-1.02 / MH-O6037 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 

ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Burak Karakurt, Eltener Str. 104, 

45478 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-BK38 am 20.07.2018 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene von Amts wegen abgemeldet 

ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F i t z n e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Diana Csonka unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-LE439 am 20.07.2018 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Sebastijan Ristic, Wilhelminenstr. 7, 

45479 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AT258 am 17.08.2018 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Pietro Floris, Max-Halbach-Str. 196, 

45472 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AT935 am 10.09.2018 erlassene 

Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil der Betroffene nach unbekannt verzogen 

ist.. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides  

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Jahr 2017 

mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 210622000002 für 

die DSC Facility GmbH kann nicht zugestellt wer-

den, weil die Firma bereits abgemeldet und der 

gesetzliche Vertreter Herr Zoltan Csordas unter 

seiner Meldeanschrift nicht erreichbar ist. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 

§ 1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbin-

dung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz-

tes öffentlich zugestellt. Die Bescheide können 

von der Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-

zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, ein-

gesehen werden.“ 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung von  

Gewerbesteuerbescheiden 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für die Jahre 2016 

und 2018 sowie der Gewerbesteuermessbescheid 

für das Jahr 2016 mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 

2100055000009 für die Automobil-

Verkaufsgesellschaft mbH können nicht zugestellt 

werden, weil weder die vorgenannte Firma noch 

der gesetzliche Vertreter, Herr Carlo Fano, auf-

findbar sind. 

 

Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 

§ 1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbin-

dung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz-

tes öffentlich zugestellt. Die Bescheide können 

von dem Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-

zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, ein-

gesehen werden.“ 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Housam Al Sapea, zuletzt wohnhaft ge-

wesen Augustastr. 79 in 45476 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 

19.09.2018 (Aktenzeichen: 50-712/110119/64) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 24 Abs. 4 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 25.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Housam Al Sapea, zuletzt wohnhaft ge-

wesen Augustastr. 79 in 45476 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 

19.09.2018 (Aktenzeichen: 50-712/110119/64) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 

Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 22 Abs. 6 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 25.09.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 

 

 

 



 

 

 

 

349 

 

 

 

Ablauf von Ruhefristen auf dem Hauptfriedhof  

 

Die letzte Ruhezeit auf dem ersten Teil des Rei-

hengrabfeldes Teil IV, Feld 10, von Grabstellen-

Nr. 0001 bis Grabstellen-Nr. 0180, auf dem 

Hauptfriedhof läuft am 25.01.2019 ab. Am 

01.09.2018 wird ein Hinweisschild auf dem Grä-

berfeld aufgestellt. Die Grabstellen sind bis zum 

01.03.2019 abzuräumen. 

 

Nach dem Abräumtermin noch aufstehende 

Pflanzen und Grabmale können von dem Ober-

bürgermeister, Amt für Grünflächenmanagement 

und Friedhofswesen, nach § 15 Abs. 6 der Sat-

zung vom 19.12.2013 für die Stadt Mülheim an 

der Ruhr (Friedhofssatzung), veröffentlicht im 

Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhe Nr. 

37/2013, anderweitig verwendet werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 06.06.2018 

 

 Der Oberbürgermeister 

 Amt für Grünflächenmanagement 

 Und Friedhofswesen 

 I. A. 

 

 W a a g e 
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 

 

 

Das Bürgeramt als Meldebehörde weist auf Folgendes hin: 

 

Im Melderegister sind  die  persönlichen Daten (Name, Anschriften, Geburtsdatum und weitere Daten) je-

des gemeldeten Einwohners gespeichert. 

Gegen die Erteilung von Melderegisterauskünften in besonderen Fällen besteht ein Widerspruchsrecht. Im 

Falle eines Widerspruchs wird im Melderegister eine Übermittlungssperre gesetzt: 

 Gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 36 Abs. 2 Bundesmelde-

gesetz (BMG)  in Verbindung mit § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes) kann Widerspruch erhoben 

werden. 

 Die Meldebehörde darf Daten aus Anlass von Ehejubiläen  nur an Mandatsträger  sowie Presse oder 

Rundfunk übermitteln, sofern die Betroffenen keinen Widerspruch gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Ver-
bindung mit § 50 Abs. 2 BMG eingelegt haben.  

 

 Die Meldebehörde darf Daten aus Anlass von Altersjubiläen  nur an Mandatsträger sowie Presse 

oder Rundfunk übermitteln, sofern der/die Betroffene keinen Widerspruch gemäß § 50 Abs. 5 BMG 

in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG eingelegt hat.  

 

 Gleiches gilt in Bezug auf die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage. Die übermittelten Da-

ten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern in Buchform verwendet werden (§ 50 Abs. 5 
in Verbindung mit  § 50 Abs. 3 des BMG). 

 

 Gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 

meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehö-

ren, kann Widerspruch gemäß §42 Abs. 3, Satz 2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG) einge-

legt werden. Familienangehörige im Sinne des Absatzes 2 sind der Ehegatte oder Lebenspartner, 

minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 

 

 Es kann gemäß § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 5 auch Widerspruch gegen die Übermitt-

lung von Daten an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-

sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene erhoben wer-

den.  

 

 Seit 01.11.2015 ist gemäß § 44 Abs. 3 die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft nur zu-

lässig, wenn die Auskunft verlangende Person oder Stelle erklärt, dass die Daten nicht für Zwecke 

der Werbung oder des Adresshandels verwendet werden, es sei denn, dass die betroffene Person 

gegenüber der Meldebehörde ihre generelle Einwilligung zur Übermittlung der Daten für diese Zwe-

cke ausdrücklich erteilt hat oder die Auskunft verlangende Person oder Stelle gesondert erklärt, 

dass ihr eine Einwilligung  der betroffenen Person auf die Einholung der Melderegisterauskunft für 

diese Zwecke vorliegt. Nach Erklärung der Einwilligung wird im Melderegister ein entsprechender 

Vermerk gesetzt.  



 

 

 

 

351 

 

 

 

 

Der Widerspruch oder die Einwilligung kann sowohl schriftlich als auch persönlich zur Niederschrift beim 

Bürgeramt der Stadt Mülheim an der Ruhr, Löhstr. 22 – 26, 45468 Mülheim an der Ruhr eingereicht wer-

den.  

 

Ein  entsprechender Vordruck kann auch im Internet unter  http:/www.muelheim-ruhr.de, unter dem 

Suchbegriff „Datenschutzerklärung für Meldedaten“ abgerufen werden. 

  

   

  Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2018 

 

  Der Oberbürgermeister 

  I. A. 

 

  K l e i b r i n k 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadt-mh.de/
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Bekanntmachung 

über die Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen, 

Brücken und Grünanlagen 

 

 

 

Die Bezirksvertretung 3 hat in ihrer Sitzung am 17.09.2018 beschlossen, die in der Anlage gekennzeich-

nete Grünfläche in 

 

 

„ Kouvola-Park “ 

 

 

umzubenennen. 

 

 

Anlage 

Lageplan 

 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 06.06.2018 

 

  Der Oberbürgermeister 

  I. A. 

 

  B u s c h 
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